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ANFRAGE 

der Abgeordneten Haager, 

an den Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

betreffend Gutachten über das Fehlen der linken Hand bei einem Schulkind 

Das Ministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz hat in einem Gut­
achten, zu dem es vom Ministerium für Umwelt, Jugend und Familie im Zusammen­
hang mit der Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe fii.r erheblich behinderte Kinder 
ersucht wurde, die Meinung vertreten, daß das Fehlen der linken Hand zwar eine 
gewisse Beeinträchtung beim Besuch der Volksschule darstellt, wesentliche Erschwer­
nisse im Vergleich zu anderen SchülerInnen jedoch nur bei der Teilnahme an den 
Gegenständen Werkerziehung und Leibesübungen auftreten. 

Auf Grund dieses Gutachtens wurde vom Bundesministeriwn fii.r Umwelt, Jugend und 
Frunilie das Vorliegen einer erheblichen Behinderung verneint und die Gewährung der 
erhöhten Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder abgelehnt. Obwohl diesem 
Kind im vorschulpflichtigen Alter die erhöhte Familienbeihilfe gewährt wurde. 

Um sich bei einem Kind, dem eine Hand fehlt, die Beeinträchtigung der Schulbildung 
vor Augen zu führen, bedarf es wohl keines allzu großen Vorstellungs- bzw. Ein­
fühlungsvermögens: 
Das Kind wird Schwierigkeiten beim Ein- und Auspacken und beim Tragen der Schul­
tasche haben und kann diese nicht - wie üblich und wegen des teilweise hohen Ge­
wichtes sinnvoll - auf den Schultern tragen. Im Unterricht ergeben sich Schwierig­
keiten vor allem beim Schreiben als auch beim Zeichnen. In Fächern wie Maschin­
schreiben bzw. Textverarbeitung oder EDV ist die Schulausbildung sogar ganz oder 
teilweise unmöglich. Daß darüber hinaus in den Gegenständen Werkerziehung und 
Leibesübungen eine wesentliche Beeinträchtigung gegeben ist und das Kind kein 
Musikinstrument erlernen kann, verschärft nur noch die menschliche Problematik des 
Falles. 

Daher stellen die unterfertigten Abgeordneten die folgende 

ANFRAGE 

Warum stellt Threr Ansicht nach bei einem Kind im Volksschulalter das Fehlen einer 
Hand nur eine "gewisse" Beeinträchtigung dar, aber keine "wesentli~" oder "erheb-
liche" Beeinträchtigung? / 
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